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(54) PROFILLEISTE AUSGEBILDET ALS MARKIERUNGSLEISTE

(57) Die Erfindung beschreibt eine Profilleiste (1)
ausgebildet als Markierungsleiste zum Anzeigen eines
festgelegten, einzuhaltenden Abstands, mit einem sich
in einer Längsrichtung (L) erstreckenden, flach oder ge-
wölbt ausgebildeten Leistenelement (2), an dessen bei-
den jeweiligen Längsenden halbrunde oder mehreckige

Endstücke (3) angeordnet sind, welche Profilleistenkan-
ten der Längsenden überdecken, wobei auf dem Leis-
tenelement (2) eine Kennzeichnung zum Anzeigen von
Informationen bezüglich des einzuhaltenden Abstands
dargestellt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Profilleiste ausgebil-
det als Markierungsleiste zum Anzeigen eines festgeleg-
ten und einzuhaltenden Abstands, insbesondere von
Menschen untereinander.
[0002] Im Zuge des im Jahr 2020 sich weltweit verbrei-
tenden Coronavirus wurden Abstandsregeln für Men-
schen eingeführt, die auf Plätzen aller Art oder in Räumen
von Geschäften und Supermärkten häufig mit Aufklebern
oder Bändern gekennzeichnet wurden. Durch den stän-
digen Gebrauch und Einflüsse von außen, wie beispiels-
weise das Betreten oder Überfahren der Abstandskenn-
zeichnungen mit Supermarktwägen, leidet die Kenn-
zeichnung und muss regelmäßig ersetzt werden.
[0003] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Profilleiste als Abstandsleiste bereitzustel-
len, die beliebig auf Böden und Wänden befestigt werden
kann und dabei zum einen über die Abstandsregeln in-
formiert, zum anderen auch den einzuhaltenden Abstand
kennzeichnet und dabei eine gewisse körperliche Barri-
ere schafft.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombi-
nation gemäß Schutzanspruch 1 gelöst.
[0005] Erfindungsgemäß wird eine Profilleiste ausge-
bildet als Abstandsleiste zum Anzeigen eines festgeleg-
ten Abstands, mit einem sich in einer Längsrichtung er-
streckenden, flach oder gewölbt ausgebildeten Leisten-
element vorgeschlagen, an dessen beiden jeweiligen
Längsenden halbrunde oder mehreckige Endstücke an-
geordnet sind. Die Endstücke sind ausgebildet, Profil-
leistenkanten der Längsenden zu überdecken und somit
zu schützen. Auf dem Leistenelement ist eine Kennzeich-
nung zum Anzeigen von Information bezüglich des fest-
gelegten einzuhaltenden Abstands dargestellt ist. Üblich
ist ein einzuhaltender Abstand von 1,5m oder 2m, wobei
die Länge bedarfsgerecht festlegbar ist. Die Kennzeich-
nung kann dabei beispielsweise über im Abstand und
Pfeile dargestellte Personen erfolgen. Die Profilleiste
wird beispielsweise auf dem Boden befestigt und infor-
miert über den einzuhaltenden Abstand der Menschen
zueinander. Die Anordnung der Profilleisten zueinander
kann dabei den Abstand kennzeichnen.
[0006] In einer alternativen Ausführung entspricht die
Erstreckung der Profilleiste in Längsrichtung dem einzu-
haltenden Abstand, beispielsweise den 1,5m oder 2m.
Auch können mehrere Profilleisten in Winkeln zueinan-
der oder in Karees angeordnet werden, wenn die der
Abstandskennzeichnung förderlich ist, beispielsweise
zur Kennzeichnung von Positionen bei einer Bildung von
Personenschlangen beim Anstehen.
[0007] Ein erstes Ausführungsbeispiel der Profilleiste
sieht vor, dass die Kennzeichnung zum Anzeigen des
festgelegten Abstands durch einen Beschichtungsauf-
druck auf dem Leistenelement vorgesehen ist. Der Be-
schichtungsaufdruck kann als Direktdruck auf der Sicht-
seite des Leistenelements erfolgen.
[0008] Ein alternatives Ausführungsbeispiel der Profil-

leiste sieht vor, dass die Kennzeichnung zum Anzeigen
des festgelegten Abstands durch ein auf die Profilleiste
laminiertes, mit den Abstandsinformationen digital be-
drucktes Papier vorgesehen ist. Dabei ist eine Ausfüh-
rungsvariante günstig, bei der das digital bedruckte Pa-
pier eine abriebfeste Beschichtung aufweist und wasser-
fest ausgebildet ist.
[0009] Bei einer Profilleiste mit auflaminiertem Papier
ist zudem vorteilhafterweise vorgesehen, dass die End-
stücke das digital bedruckte Papier abschnittsweise
überdecken. Somit werden die Papierkanten von den
Endstücken geschützt und bieten auch bei mechani-
scher Belastung keine freien Enden, welche üblicherwei-
se den Start für Beschädigungen darstellen.
[0010] Die Endstücke selbst weisen in einer günstigen
Ausführungsvariante jeweils eine Abstützung mit einer
Auflagehöhe auf, welche einer Auflagehöhe des Leisten-
elements entspricht. Die Endstücke sind somit nicht hohl,
sondern zumindest mit der Abstützung derart gefüllt,
dass sie eine eigene Auflageabstützung am zu befesti-
genden Untergrund aufweisen. Als Abstützung eignen
sich beispielsweise Rippen oder Ringe bzw. Ringele-
mente.
[0011] Ferner ist eine Ausführung der Profilleiste vor-
teilhaft, bei der das Leistenelement und die Endstücke
entlang ihrer Außenkanten jeweils eine Abschrägung
aufweisen. Dadurch wird die Stolperneigung an den Kan-
ten der Profilleiste reduziert. Zudem können die Profil-
leisten mit Wägen, Trolleys etc. leichter überfahren wer-
den.
[0012] Die Endstücke sind an oder neben dem Leis-
tenelement vorzugsweise verklebt. Alternativ ist auch ein
Verschrauben möglich.
[0013] Die Profilleiste ist in einer günstigen Ausführung
dadurch gekennzeichnet, dass das Leistenelement auf
seiner im bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehe-
nen Auflageseite eine Selbstklebelage aufweist. Alterna-
tiv kann auch vorgesehen werden, dass die Profilleiste
mit Montagekleber verklebt oder verschraubt wird.
[0014] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw.
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der
Figuren näher dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Teilstücks
einer Profilleiste mit Endstück,

Fig. 2 das Endstück aus Figur 1 in einer perspektivi-
schen Ansicht.

[0015] In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer ge-
schnittenen Profilleiste 1 dargestellt. Die Konstruktion ist
auf der gegenüberliegenden Längsseite identisch. Ge-
zeigt ist ein sich in Längsrichtung L erstreckendes, fla-
ches, ebenes Leistenelement 2, an dessen Längsende
ein Endstück 3 angeordnet und befestigt ist. Alternative
Ausführungen sehen beispielsweise ein konvex gewölb-
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tes Leistenelement vor. Das Endstück 3 ist in Figur 2
näher gezeigt und weist einen Einschubkanal 11 auf, wel-
cher die Profilleistenkante des Längsendes des Leisten-
elements 2 überdeckt. In diesem Bereich des Einschub-
kanals 11 sind das Leistenelement 2 und das Endstück
3 miteinander vorzugsweise verklebt. Zur Gewährleis-
tung einer konstanten Auflagehöhe mit dem Leistenele-
ment 2 ist unterseitig an den Endstücken 3 eine Abstüt-
zung 8 vorgesehen, welche im Ausführungsbeispiel als
Ringelemente realisiert ist. Es können jedoch auch an-
dere Rippenformen eingesetzt werden, mit einer Aufla-
gehöhe aufweisen, welche einer Auflagehöhe des Leis-
tenelements 2 entspricht. Die Endstücke sind in der ge-
zeigten Ausführung halbrund, sie können jedoch ohne
Weiteres auch mehreckig ausgebildet werden. Wie in Fi-
gur 1 gut zu erkennen sind die Außenkanten des Leis-
tenelements 2 und der Endstücke 3 jeweils mit einer Ab-
schrägung 6, 5 versehen, welche die Auflagehöhe im
Außenrandbereich lokal reduziert. Das Leistenelement
2 weist zudem auf seiner Auflageseite Längsrillen 9 auf
und wird über beispielsweise über eine Selbstklebefolie
(nicht gezeigt) zusammen mit den Endstücken 3 auf dem
Untergrund fixiert.
[0016] Auf der Sichtseite des Leistenelements 2 ist ei-
ne Anzeigenfläche 10 vorgesehen, welche beispielhaft
eine XXXX-Kennzeichnung 4 darstellt. Anstelle des
"XXXX" kann die jeweils gewünschte Abstandsregelung
zum Anzeigen des festgelegten Abstands dargestellt
werden. Gezeigt ist ein Beschichtungsaufdruck unmittel-
bar auf dem Leistenelement 2. Alternativ kann jedoch die
Anzeigenfläche 10 des Leistenelements 2 vollständig mit
einem digital bedruckten Papier überzogen sein, wel-
ches die Abstandsregelung darstellt. Das Papier er-
streckt sich dann in Längsrichtung L bis zu den Außen-
kanten des Leistenelements 2 und wird von den Ein-
schubkanälen 11 der Endstücke überdeckt. Es verblei-
ben mithin keine freien Papierkanten an der Profilleiste
1. Das digital bedruckte Papier weist eine abriebfeste
und wasserfeste Beschichtung auf, so sich das Erschei-
nungsbild der Profilleiste 1 auch bei starker Beanspru-
chung möglichst unverändert bleibt. Das Abriebverhalten
der Beschichtung liegt vorzugsweise bei AC3 bis AC5.

Patentansprüche

1. Profilleiste (1) ausgebildet als Markierungsleiste
zum Anzeigen eines festgelegten, einzuhaltenden
Abstands, mit einem sich in einer Längsrichtung (L)
erstreckenden, flach oder gewölbt ausgebildeten
Leistenelement (2), an dessen beiden jeweiligen
Längsenden halbrunde oder mehreckige Endstücke
(3) angeordnet sind, welche Profilleistenkanten der
Längsenden überdecken, wobei auf dem Leistene-
lement (2) eine Kennzeichnung zum Anzeigen von
Informationen bezüglich des einzuhaltenden Ab-
stands dargestellt ist.

2. Profilleiste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennzeichnung durch eine Be-
schichtungsaufdruck auf dem Leistenelement (2)
vorgesehen ist.

3. Profilleiste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennzeichnung durch ein auf die
Profilleiste laminiertes digital bedrucktes Papier vor-
gesehen ist.

4. Profilleiste nach dem vorigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass das digital bedruckte Papier
eine abriebfeste Beschichtung aufweist.

5. Profilleiste nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das digital bedruckte Papier
wasserfest ausgebildet ist.

6. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke
(3) das digital bedruckte Papier abschnittsweise
überdecken.

7. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Endstücke (3) je-
weils eine Abstützung (8) mit einer Auflagehöhe auf-
weisen, welche einer Auflagehöhe des Leistenele-
ment (2)s entspricht.

8. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Leistenelement
(2) auf seiner im bestimmungsgemäßen Gebrauch
vorgesehenen Auflageseite eine Selbstklebelage
aufweist.

9. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Endstücke (3) an
dem Leistenelement (2) verklebt sind.

10. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Leistenelement
(2) und die Endstücke (3) entlang ihrer Außenkanten
jeweils eine Abschrägung aufweisen.

11. Profilleiste nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erstreckung in
Längsrichtung (L) der Profilleiste (1) dem einzuhal-
tenden Abstand entspricht.
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